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Markt Lauterhofen,  
Landkreis Neumarkt i. d. OPf.   
  

B a u l e i t p l a n u n g    
                

Außenbereichs-Satzung „Holzheim I“ in Holzheim Markt Lauterhofen   
             
 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange an der Bauleitplanung nach § 4 Abs. 2 BauGB   
zum Entwurf vom 22. Mai 2025 im Zeitraum vom 04.08.2025 bis 26.09.2025  

33 Träger öffentlicher Belange (TÖB: Fachstellen, Verbände …) wurden angeschrieben;  
davon haben 13 TÖB keine Stellungnahme abgegeben, 20 TÖB (bzw. beteiligte Ver-
bände) haben (wie weiter unten aufgeführt)  Stellungnahmen abgegeben.  

Angeschrieben wurden die folgenden Träger öffentlicher Belange:  

 Stellungnahme  

Regierung der Oberpfalz Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung  

keine Stellungnahme (01)  

Regionaler Planungsverband, Region Regensburg  keine Stellungnahme (02)  

Regionaler Planungsverband Region Nürnberg  keine Stellungnahme (03) 

Untere Bauaufsichtsbehörde, Landratsamt Neumarkt i.d.OPf.  per Mail: „keine Stellungnahme“ 
s. u. Nr. 01 

Untere Naturschutzbehörde, Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. k. Einw., s. u. Nr. 02 

Technischer Umweltschutz, Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 
(Immissionsschutz …)  

k. Einw., Hinweise s. u. Nr. 16 

Kreisbrandinspektion, Landkreis Neumarkt i.d.OPf.  k. Einw., s. u. Nr. 03  

Wasserwirtschaftsamts Regensburg  k. Einw., Hinweise s. u. Nr. 17 

Staatliches Bauamt Regensburg  k. Einw., s. u. Nr. 04 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Neumarkt i.d.OPf.  k. Einw., Hinweise s. u. Nr. 18   

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Neumarkt i.d.OPf.  k. Einw., s. u. Nr. 05 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz (ALE-O)  k. Einw., s. u. Nr. 06 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  keine Stellungnahme (04) 

Bundeswehr, Bonn  k. Einw., s. u. Nr. 08  

Luftfahrtsamt an der Regierung von Mittelfranken   n. betroffen, s. u. Nr. 07 

Landschaftspflegeverband Neumarkt i. d. OPf.  keine Stellungnahme (05) 

IHK Neumarkt i.d.OPf.  keine Stellungnahme (06) 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe  keine Stellungnahme (07) 

Bayernwerk Netz GmbH Regensburg  Auflagen s. u. Nr. 20  

Deutsche TELEKOM Technik GmbH, Regensburg  Hinweise s. u. Nr. 19  

PLEDOC GmbH  nicht betroffen, s. u. Nr. 14  

Gemeinde Alfeld  keine Stellungnahme (08)  
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Gemeinde Berg  k. Einw., s. u. Nr. 10  

Gemeinde Birgland, (VG Illschwang)  k. Einw., s. u. Nr. 11  

Gemeinde Happurg  keine Stellungnahme (09) 

Gemeinde Offenhausen, (VG Henfenfeld)  k. Einw., s. u. Nr. 12 

Gemeinde Pilsach  keine Stellungnahme (10) 

Markt Kastl  k. Einw., s. u. Nr. 13 

Stadt Altdorf  keine Stellungnahme (11) 

Stadt Velburg  k. Einw., s. u. Nr. 09 

Bayerischer Bauernverband Neumarkt i.d.OPf.  k. Einw., s. u. Nr. 15 

Bund Naturschutz in Bayern e.V. Neumarkt i.d.OPf.  keine Stellungnahme (12)  

Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Neumarkt  keine Stellungnahme (13)  

Keine Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung  
nach § 4 Abs. 2 BauGB bzw. nach § 3 Abs. 2 BauGB  

13 TÖB haben keine Stellung-
nahme abgegeben (01) bis (13) 

 
 
 

A - Stellungnahmen ohne Einwendungen, bzw. ohne zu 
beachtende Hinweise, oder zu vertretende Belange sind 
nicht berührt  

Ein Abwägungs- und Beschlussvorschlag für die folgenden eingegangenen Stellungnahmen ohne 
Einwendungen (Nr. 01 bis Nr. 15) ist unten auf Seite 7 zu finden.  
 

                                                  

Stellungnahme Nr. 01  –  Untere Bauaufsichtsbehörde, Landratsamt Neumarkt in der Oberpfalz 
(Landkreis-Bauamt)  

„[…]  […]  
[…] 

 
[…] 

 
[…] “ 

“  
                               

 

                                  

Stellungnahme Nr. 02 – Landratsamt Neumarkt in der Oberpfalz – Untere Naturschutzbehörde – 
vom 07.08.2025  
„[…]   

 
[…]   
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[…]   

 
[…]“   Sachstand: Es „besteht Einverständnis“  
                               

 

    

Nr. 03 - Stellungnahme der Kreisbrandinspektion – Landkreis  
Neumarkt in der Oberpfalz – vom 01.08.2025  
„[…]   

 
[…] 

 
[…] 

“      
  angekreuzt ist „Keine Äußerung“ und „Keine Einwände“  
                               

 

                           

Nr. 04 – Stellungnahme – Staatliches Bauamt Regensburg – 05.08.2025   
„[…]   

 

 
[…]“   „keine Einwendungen“  
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Nr. 05 – Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Neumarkt i.d.OPf.  
– Stellungnahme vom 23.09.2025  
„[…]  

 
[…] 

 
[…] 

  
[…]“     Sachstand: „keine Einwendungen“  
                               

 

                                   

Nr. 06 – Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz (ALE-Opf) – Stellungnahme vom 27.08.2025  

„[…]  […]    

 
[…] 

 
[…]“     Sachstand: „keine … Einwendungen“  
                               

 

                                   

Nr. 07 – Stellungnahme – Luftamt Nordbayern – vom 04.08.2025  
„[…]  

  
[…] 

  
[…] 

 

  
[…]“     Sachstand: Belange „nicht betroffen“  
                               

 

                                   

Nr. 08 – Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr – 
Referat Infra I 3 – zwei gleichlautende Stellungnahmen vom 12.09.2025 und vom 29.08.2025:  

„[…]   […]  bzw.  […]   
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[…] 

 
[…]“     Sachstand: „keine Einwände“ 
                               

 

    

Nr. 09 – Stellungnahme – Stadt Velburg – vom 11.08.2025  
„[…]  “ 

 
[…]“   angekreuzt  „Keine Einwände“ 
                    

 

    

Nr. 10 – Stellungnahme – Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz – vom 13.08.2025  
„[…]  

  
[…] 

 
[…]“   Sachstand: „keine Einwände“  

 

    

Nr. 11 – Stellungnahme – Gemeinde Birgland (VG Illschwang) – Formblatt vom 24.09.2025   
„[…]   

 
[…]“   Sachstand: „Keine Einwände“  
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Nr. 12 – Stellungnahme – Gemeinde Offenhausen, (VG Henfenfeld) – vom 21.08.2025   
„[…]   

 
[…] 

 
[…] 

 
[…]“   Sachstand: „Keine Einwände“  

 

    

Nr. 13 – Stellungnahme – Markt Kastl – Auszug aus der Niederschrift … Sitzung vom 04.09.2025  
„[…]   

  
[…]“.   Sachstand: „keine Einwendungen“  

 

      
Nr. 14 – PLEdoc GmbH Essen Netzauskunft – Stellungnahme vom 15.08.2025   

    
„[…] 

 

 

 
 

 

 
[…] 



  

RCH-Proj.-Nr. 00324-390  –  Stand: 30.10.2025   
– Außenbereichs-Satzung „Holzheim I“ –   
Marktratssitzung am 13. November 2025  

             
Seite 7  

     
            

 

 (Übersichtskarte in der Anlage)  
  Sachstand: Belange „nicht betroffen“ 
 

 

                                   

Nr. 15 – Stellungnahme – Bayerischer Bauernverband Neumarkt i.d.OPf. – vom 02.09.2025  
„[…]  

 
[…] 

 
[…] 

 
[…]“     Sachstand: „keine Einwände“  
                               

 
 

               

Vorschlag Abwägungsergebnis / Beschluss:  
  

Der Marktgemeinderat des Marktes Lauterhofen nimmt Kenntnis vom Eingang der Stellung-
nahmen Nr. 01 bis Nr. 15.  
Zu vertretende Belange sind nicht betroffen, oder die Stellungnahme ist ohne Einwände, ohne 
Äußerung, bzw. „ohne Stellungnahme“ oder „es besteht Einverständnis“.  
Somit besteht kein Konflikt mit der Planung.  
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B - Stellungnahmen mit Einwendungen oder zu 
beachtenden Hinweisen   
 

            
Stellungnahme Nr. 16 – Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. – SG 45 Techn. Umweltschutz / Staatl. 
Abfallrecht – Az.: 45-Heiselbetz–14.08.2025           
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[… Unterschrift …]  

“  
  Sachstand: „… keine Einwände“, aber Hinweise und Bewertung der  
  Situation. Dies wurde in den Textteil übernommen. 
             

  

   
Vorschlag Abwägungsergebnis / Beschluss zu Stellungnahme Nr. 16 – Landratsamt  
Neumarkt i. d. OPf. – Immissionsschutz   
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise und Informationen sind zu 
beachten.  
Ein Konflikt der vertretenen Belange mit der Bauleitplanung bzw. mit den „Näheren 
Bestimmungen“ der Satzung liegt nicht vor.  
               
      

    

Nr. 17 – Stellungnahme – Wasserwirtschaftsamts Regensburg – vom 22.08.2025  

„[…]                             […]   
[…]  

 

 

 

 
[… gez. Name] 

“  
    Sachstand: Es besteht Einverständnis seitens des Wasserwirtschaftsamtes. Die Hinweise 

  und Informationen wurden, soweit nicht schon enthalten in den Textteil übernommen.  
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Vorschlag Abwägungsergebnis / Beschluss zu Nr. 17 (WWA):    
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. mit den 
„Näheren Bestimmungen“ der Satzung liegt nicht vor.  
         
 

            
Stellungnahme Nr. 18 – Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg-Neumarkt – 
Mail mit Formblatt im Anhang vom 10.08.2023  
„[…]   

  
[…]“                      [Auszug aus dem Formblatt:] „[…]  

 
[…] 

 
[…] 

 
[…] 

“  
   Sachstand: Forst „nicht betroffen“; Landwirtschaft: Hinweise / Informationen  
            

 

                 
Vorschlag Abwägungsergebnis / Beschluss zu Nr. 18 – AELF:    
Die Belange des Stellungnehmenden sind für den Bereich Forsten nicht betroffen.  
Die Hinweise für den Bereich Landwirtschaft werden zur Kenntnis genommen und sind 
bei „3.3“ im Textteil berücksichtigt.  
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. mit den „Näheren Bestimmungen“ der  
Satzung liegt nicht vor.  
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Stellungnahme Nr. 19 – Deutsche Telekom Technik GmbH – Regensburg –  
     
Stellungnahme mit Mail und Schreiben vom 20.08.2025  (              )  
„[…] | Süd – Regensburg | telekom-bauleitplanung-regensburg@telekom.de  
20.8.2025 | […] | Außenbereichssatzung "Holzheim I" - Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB | Süd12_2025_182940  
                       

 

 

 

 
[…]“  
                          

 

     
Sachstand zu Nr. 19: Es werden „[…] keine Einwände“ vorgebracht.  
Die Hinweise sind zu beachten, auch im Zuge weiterer Planungen.   
       
 

   
Vorschlag Abwägungsergebnis / Beschluss zu Nr. 19 - Deutsche Telekom GmbH   
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. mit den „Näheren Bestimmungen“ der Satzung liegt 
nicht vor. 
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Stellungnahme Nr. 20 – Bayernwerk Netz GmbH – Kundencenter Parsberg  
Stellungnahme vom 14.10.2025  

„[…] Zeichen:   […]“        
„[…] 

 
[…] 
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[…]“ 
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Plan im Anhang zum Schreiben vom 14.10.2025 

 
                  

 

              
Sachstand zu Nr. 20:  
Es bestehen laut Stellungnahme keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn die Vorgaben der 
Bayernwerk Netz GmbH erfüllt werden.  
Im Planteil der Satzung ist die Baubeschränkungszone mit Planzeichen nachrichtlich über-
nommen; im Textteil bei „1.3 Sonstige Planzeichen“ und bei „3.10 Freileitung mit Bau-
beschränkungszone“ sind hierzu weitere Erläuterungen zu finden.  
Die Auflagen zur Unfallverhütung, sowie die Sicherheitsmaßnahmen sind – wie immer – 
einzuhalten. Die Stellungnahme wird im Textteil bei den Hinweisen im Kapitel 3.10 gekürzt 
wiedergegeben. Auch bei zukünftigen Vorhaben ist der Leitungsträger zu benachrichtigen.   
              
 
 

   
Vorschlag Abwägungsergebnis / Beschluss zu Nr. 20 - Bayernwerk Netz GmbH:   
Die Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisen und Auflagen werden - wie im Sachstand geschildert – in 
der Satzung berücksichtigt.  
Der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb der Anlagen der Bayernwerk Netz GmbH sind zu 
gewährleisten. Frühzeitige Information und Abstimmungen haben bei Planungen und deren 
Umsetzung zu erfolgen.  
Ein Konflikt mit der Bauleitplanung bzw. mit den „Näheren Bestimmungen“ der Satzung liegt bei 
Einhaltung der Vorgaben der Bayernwerk Netz GmbH nicht vor.  
                  
 

C - Einwendungen und Hinweise von Bürgern 
und Verbänden  

im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB   
zum Entwurf vom 22. Mai 2025 im Zeitraum vom 04.08.2025 bis 26.09.2025   

Es wurden in diesem Verfahrensschritt keine Einwendungen oder Hinweise von Bürgern 
(Anwohner …) oder (Naturschutz-) Verbänden vorgebracht.  
Der Bayerischer Bauernverband Neumarkt i. d. OPf. hat die Stellungnahme Nr. 15 (oben auf 
Seite 7, „keine Einwände“) abgegeben.  
 


